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RS OGH 1971/4/7 5Ob72/71
(5Ob73/71)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.04.1971

Norm

EO §142

KO §119 Abs2

Rechtssatz

Die Entscheidung, ob trotz Vorliegens einer Schätzung im Konkursverfahren eine neuerliche Schätzung im

Versteigerungsverfahren zulässig und notwendig ist, steht nicht dem Konkursgericht, sondern dem um Durchführung

der Versteigerung ersuchten Bezirksgericht zu.

Entscheidungstexte

5 Ob 72/71
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